
E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G 
 
 
Hiermit ermächtige ich die Gemeindekasse Saaldorf-Surheim widerruflich und nach Kenntnisnahme 
der umseitigen Hinweise die von mir zu entrichtenden gemeindlichen Abgaben, Steuern und 
Gebühren zum jeweiligen Fälligkeitstag zu Lasten meines Kontos 
 
 
 
Nr.  ......................................      bei der ............................................................................................... 
 
 
Zweigstelle .......................................................................    BLZ ........................................................ 
 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens meiner Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 

 
 
............................................................................................... 
Unterschrift(en) d. Kontoinhaber(s) 
 
 
 
................................................................................................ 
Name, Vorname  
 
 
 
................................................................................................. 
Genaue Anschrift 
 
 
 
.................................................................................................. 
Ort, Datum 
 
 Rückseite beachten! 

 
 

 
     Z U R Ü C K 
 

 
 

An die 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
- Gemeindekasse -  
Moosweg 2 
 
83416 Saaldorf-Surheim  

 
 



 
Hinweis 
 
 
1. Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig. 
 
 
2. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, daß Ihre 

personenbezogenen Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und 
verarbeitet werden. 

 
3. Es ist nicht vermeidbar, daß Ihr Geldinstitut durch die Überweisungsträger und 

Lastschriftzettel auch Daten über den jeweiligen Zahlungsgrund einsehen kann. 
 
4. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden; sie gilt bis zum Widerruf. 
 
5. Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. 

Beachten Sie bitte, daß Abbuchungen von Sparkontos nicht möglich sind. Sollte 
sich Ihr Konto ändern, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, damit 
Rückbuchungsgebühren vermieden werden. 

 
6. Bitte sorgen Sie dafür, daß Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die 

erforderliche Dechung aufweist; andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut 
nicht verpflichtet, den Abbuchungsaufträgen zu entsprechen. 

 


